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Vorwort

Gegenstand dieser Arbeit ist die Gegenüberstellung von Entwicklungen
des Eigentumsrechts in zwei Ländern unterschiedlicher Rechtstradition,
wobei ausgehend von dieser analysiert werden soll, inwieweit Erfahrun-
gen und Gegebenheiten des einen Landes (Deutschland) für die rechtliche
Situation des anderen (VR China) fruchtbar zu machen sind.

Angestoßen wurde die Beschäftigung mit der Thematik durch immer
wieder zu vernehmende Äußerungen in politischen und ökonomischen
Kreisen meist westlicher Provenienz, China befinde sich – insbesondere
nach dem Beitritt zur WTO im Jahre 2001 und der letzten Verfassungsän-
derung von 2004 – unumkehrbar auf dem Weg zu einem Rechtsstaat bzw.
einem Staat, in dem Rechtssicherheit herrscht1. Dass deren Urheber hier-
bei (wie) selbstverständlich von einem Rechtsstaat westlicher bzw. abend-
ländischer Prägung ausgehen, dies in den Äußerungen jedoch meist nur
verborgen mitschwingt, bringt mindestens eine mangelnde Reflexion zu
Tage. Auch die Beschäftigung mit den – meist wirtschaftlichen – Entwick-
lungen dieses Landes lässt mitunter eine Differenzierung zwischen Recht
und Wirtschaft vermissen, wenn die chinesische Tradition nicht gar gänz-
lich ausgeblendet bleibt. In dem Zuge werden ökonomische Prosperität
dieses Landes und seine rechtliche Entwicklung fahrlässig vermengt2 und
erstere mit letzterer gleichauf gesetzt. Sind konkrete Rechtsentwicklungen
Chinas im Fokus, wird der dortigen bisher bestehenden politischen Grund-

1 Für diese und die hier folgenden Beobachtungen vgl. etwa die Beiträge politischer
Stiftungen von Reddies, China – Kampf um Augenhöhe und Stabilisierung, S. 2, 19
und Friedrich, China vor Verfassungsänderung, S. 1, 3 f., Seyppel, Welche Faktoren
zögerten den Beitritt Chinas zur WTO hinaus?, S. 42, Bosch/Dolles/Reichenbach/
Schramm, in: Böhn/Bosch/Haas/Kühlmann/Schmidt (Hrsg.), Deutsche Unterneh-
men in China, S. 30, sowie die Äußerung des Altkanzlers Schröder im Handelsblatt
vom 7.12.2004, zu finden unter: http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industri
e/schroeder-begruesste-den-wto-beitritt-chinas-volkswagen-gibt-in-china-weiter-ga
s-seite-2/2449040-2.html.

2 Dies klingt etwa auch im Bericht von Goldman Sachs "Dreaming with BRICs: The
Path to 2050" des Jahres 2003 an, dort S. 13, zu finden unter: http://www.goldmans
achs.com/our-thinking/archive/archive-pdfs/brics-dream.pdf.
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ordnung oftmals vorschnell ein Ende, gern auch ein endgültiges, zuge-
schrieben3.

Schließlich wird gelegentlich die sozialprojektive, der jeweiligen ge-
sellschaftlichen und ökonomischen Identität verhaftete Komponente von
Normen4 bzw. der für China spezifische außerrechtliche und rechtskultu-
relle Kontext5 verkannt. Ausgehend von der Feststellung im Geiste von
Savignys, dass "Eigentumsordnung [...] immer ein Spiegelbild der Gesell-
schaftsordnung, [...] eine elementare Antwort auf elementare Grundfragen
des Gemeinschaftslebens"6 ist, erscheint eine Beschäftigung mit sozialen
Einbettungen von Normen unerlässlich. Dies ist schon der Erkenntnis von
Hegel geschuldet, der hinsichtlich des Vergleichs von west-östlichen Ver-
fassungsstrukturen wusste, dass "wenn man aber die Staatsverfassung von
China mit einer europäischen vergleicht, [...] dies nur [...] in Ansehung des
Formellen geschehen [kann]", da "der Inhalt [...] sehr verschieden [ist]"7.
Insofern gilt die eherne Überzeugung der Grundordnung des Verfassungs-

3 Vgl. etwa die Äußerungen von Blume, in: DIE ZEIT Nr. 11 (2007), S. 33.
4 Auf die Interpretation der chinesischen Gegenwart vor dem Hintergrund ihrer Ge-

schichte geht Chen ein und befürwortet eine behutsame Herangehensweise an die
Deutung von gesellschaftlichen Phänomenen: "this is particularly true when one is
tempted to apply contemporary Western liberal conceptions and assumptions about
law and justice to a traditional legal system that preceded the Western liberal traditi-
on itself. It is particularly wrong to apply these conceptions and assumptions to
judge and evaluate the ‚progressiveness’ of other legal systems and traditions", in:
Chinese Law, S. 4.

5 Zur herausragenden Bedeutung des Kontextes als Begründung und Methode der
(funktionalen) Rechtsvergleichung, da nur über die Berücksichtigung des kulturel-
len, historischen, gesellschaftlichen oder politischen Umfelds einer Norm hinrei-
chende Erkenntnisse gewonnen werden können: Kischel, Rechtsvergleichung, S. 7,
187, 194.

6 Vogel, Kontinuität und Wandlungen der Eigentumsverfassung, S. 5. Siehe auch
Bryde, in: v. Münch/Kunig (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Art. 14 Rn. 1 sowie
das Postulat v. Savignys bezüglich des "organischen Zusammenhangs von Recht
mit Wesen und Charakter des Volkes", wobei das Recht "durch innere, stillwirkende
Kräfte, nicht durch die Willkür eines Gesetzgebers" erzeugt wird, ders., Vom Beruf
unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, S. 11, 14.

7 Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, S. 154. Freilich ist Hegel
in diesem Zusammenhang mit Vorsicht zu genießen, da er sich – wie später auch
Karl Marx, der auf der Hegel'schen Geschichtsphilosophie aufbaut, und auch Max
Weber – einer Fortschrittlichkeit und Entwicklungsfähigkeit der chinesischen Ge-
sellschaft verschließt. Zu Hegels "China" siehe Sonnenschmidt, in: Fahr/Ommer-
born/Wegmann (Hrsg.), Politisches Denken Chinas in alter und neuer Zeit, S. 18 ff.

Vorwort
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staates als "wertgebundene Ordnung"8. Im Eigentumsrecht als zentralem
Punkt einer solchen Grundordnung spiegeln sich nachgerade rechtskultu-
relle, staatsrechtliche und politische Grundsatzfragen9, wobei diese Aussa-
ge nach Ansicht des Verfassers nicht nur nach westlicher oder gar auch
fernöstlicher, sondern vielmehr im Sinne einer universellen Lesart Geltung
beanspruchen mag.

Diese Arbeit soll sich denn an dem Anspruch einer differenzierten Be-
trachtungsweise versuchen. Wobei der These der (momentanen) Rechts-
staatsqualifikation Chinas jedoch eine Absage zu erteilen ist. Um ein Bild
Lubmans zu zitieren, hat der Vogel des Rechts – mögen sich die ihn umge-
benden örtlichen Verhältnisse auch geändert haben – im Gegensatz zum
Vogel der Ökonomie seinen angestammten Käfig noch nicht verlassen10.
Es wird herausgearbeitet werden, dass am Beispiel des Eigentumsrechts
derzeit kein Paradigmenwechsel in der chinesischen Staatsverfasstheit
stattfindet, der die Hinwendung zur Rechtsstaatlichkeit westlicher Prägung
umfasste. Mit der Feststellung, dass China seiner verfassungsrechtlichen
Tradition verhaftet bleibt, soll es aber nicht sein Bewenden haben. Viel-
mehr soll, eine zweite These umspielend, untersucht werden, ob und in-
wieweit die dortige Rechtsentwicklung – am Beispiel des Eigentums-
rechts – unter Fruchtbarmachung der Erfahrungen mit deutschen eigen-
tumsrechtlichen Ausprägungen gestaltet werden könnte.

8 So das frühe Diktum des Bundesverfassungsgerichts in seiner SRP-Entscheidung,
das sich hierbei zuvörderst auf den dem Menschen in der Schöpfungsgeschichte
als solchen zukommenden eigenen selbständigen Wert bezieht, BVerfGE 2, 1 (12).
In nachfolgenden Entscheidungen wird auf dieses Werteverständnis in unter-
schiedlichen Ausprägungen Bezug genommen, siehe etwa BVerfGE 6, 32 (41):
"oberste[n] Grundwerte[n] der freiheitlich demokratischen Grundordnung als der
verfassungsrechtlichen Wertordnung", die die Menschenwürde als "obersten Wert"
kennt; ferner BVerfGE 7, 198 (205): "objektive Wertordnung" als "Wertsystem,
das seinen Mittelpunkt in der innerhalb der sozialen Gemeinschaft sich frei entfal-
tenden menschlichen Persönlichkeit und ihrer Würde findet…".

9 Depenheuer, in: Isensee/Lecheler (Hrsg.), Festschrift für Walter Leisner, S. 277.
10 Lubman, Bird in a Cage: Legal Reform in China after Mao, S. 2, der sagt, "that the

economic bird has already escaped from its cage, the economic plan, but the legal
bird remains in its own cage, although it is stirring and the dimensions of the cage
may be changing".

Vorwort
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Einleitung

I.

Nach dem Verständnis, das in der abendländischen Rechtstradition seinen
Ursprung und Ausdruck findet, ist "das Eigentum" in einem Spannungs-
feld begeben, welches zwischen dem Eigentumsrecht bzw. dem Recht auf
Privateigentum11 und den Belangen des Allgemeinwohls oszilliert, welche
wiederum durch die öffentlichen Interessen des Staates vermittelt werden.
Mit anderen Worten geht es um den "jahrtausendelangen Kampf Man Ver-
sus State"12. Der dem deutschen Grundgesetz eigene Eigentumsschutz ist
der Tradition der Aufklärung verhaftet, die das Recht zwischen der Quali-
fizierung als Menschenrecht und zugleich dessen sozialer Funktion ansie-
delt13. Dicht bei der Sphäre des Gemeinwohls ist zudem die in einem Staat
bestehende Wirtschaftsordnung zu verorten14. Bei näherer Betrachtung des
Wesens des Eigentums rühren die Auseinandersetzungen um dieses vom
Spannungsverhältnis zwischen Individualinteresse und den Belangen der
(hoheitlich vermittelten) Allgemeinheit her15. In diesem Zusammenhang
wird die Sozialbindung des Eigentums als häufiges Stichwort genannt,
und hat auch die Sozialisierung eine gewisse Funktion. Zentraler Schwer-
punkt der Eigentumsrechtsdogmatik ist daher die rechtliche Bewertung
von Eingriffen im ökonomischen und sozialen Bereich des Individuums16.
Auf den Punkt bringt dies Lege in seiner Erkenntnis, dass das Eigentum
als "hochkomplexes soziales Konstrukt" seinen "Schwerpunkt im Recht

11 Für die folgende Darstellung wird hinsichtlich der Aufgabenstellung zwischen
dem Eigentumsrecht, der Eigentumsfreiheit, dem Recht am Eigentum und dem
solchen auf Eigentum nicht streng unterschieden, wiewohl die Berechtigung einer
differenzierten wissenschaftlichen Behandlung zuzugestehen ist; hierzu etwa
Stern, Staatsrecht IV/1, § 113 I 3 d.

12 Auf den Punkt gebracht von Leisner, Eigentum: Schriften, S. 537.
13 Wendt, in: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz, Art. 14 Rn. 1.
14 Wendt, in: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz, Art. 14 Rn. 6 unter Hinweis auf das Grund-

gesetz als Ausdruck einer wirtschaftsverfassenden Entscheidung.
15 Dies stellt Spieker für die Eigentumsethik der christlichen Gesellschaftslehre fest:

Spieker, in: Depenheuer (Hrsg.), Eigentum, S. 151.
16 v. Brünneck, Die Eigentumsgarantie des Grundgesetzes, S. 15.
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hat, dessen Wert aber im Wesentlichen von der Wirtschaft her zu bestim-
men ist, wobei wiederum die Politik den Handlungsrahmen festlegt"17.

Dieses Spannungsverhältnis lässt sich ohne weiteres auf andere Rechts-
ordnungen und Wirtschaftskreise übertragen, wie den hier zu behandeln-
den chinesischen. Aussagen, die die Reform des Wirtschaftsrechts letztlich
Reformen des Eigentumsrechts unterstellen, können hierfür ein Beispiel
geben. In dieser Rechtsordnung, die so ganz anders als die westliche, im
speziellen die zu untersuchende deutsche, beschaffen ist, treten im Bereich
der Eigentumsordnung ähnliche Spannungen auf, denen der Staat zu be-
gegnen versucht. Diese Spannungen können ebenfalls mit dem Schlagwort
der Interdependenz zwischen der Wirtschaftsordnung und den eigentums-
rechtlichen Ausprägungen bezeichnet werden.

In Deutschland ist eine offene Infragestellung des Privateigentums nicht
zu verzeichnen. Einzelne Elemente der eigentumsrechtlichen Grundrechts-
dogmatik, wie etwa Artikel 15 GG, werden gar als obsolet betrachtet18.
Der politische Erfolg des Privateigentums durch dessen rechtliche und so-
ziale Sicherung scheint dem genannten Spannungsverhältnis etwas Stati-
sches zu verleihen. Dennoch gilt es, sich gerade auch in der jetzigen Zeit
über den Stand, die Idee und die Entwicklung des Eigentumsschutzes zu
vergewissern19. Dies umso mehr, als dieser Vergewisserung über die deut-
sche Situation die chinesische gegenüber gestellt wird. Die Diskussion um
das Eigentum als Rechtsposition, als Kristallisationspunkt gesellschafts-
und staatspolitischer Veränderungen erfährt in China gegenwärtig gerade-
zu eine Blüte. Im Sinne der Wiederbelebung eines Interesses gegenüber
vorgefundenen, starr erscheinenden Konzepten kann daher die Begegnung
mit philosophischen Betrachtungen und kulturell fremden Positionen eine
Distanz schaffen, die zunächst eigene Vorstellungen einer gewissen Prü-
fung unterzieht und den Blick für das Andere schärft20.

17 Lege, Das Eigentum in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, S. 2, online veröffent-
licht unter: http://www.svkonline.de/fileadmin/user_folder/svk/Seminare/Seminare
_2014/Taxation_und_Recht_2014/Vortrag-Lege1-geblockt.pdf.

18 So schon das frühe Wort von Ridder, in: VVDStRL 10 (1952), S. 147.
19 So auch Depenheuer (Hrsg.), Eigentum, S. 2.
20 Im Sinne einer Beschäftigung mit rechtsphilosophischen Grundwerken zum Ei-

gentum befürworten dies Eckl/Ludwig, in: dies., Was ist Eigentum?, Einleitung
S. 15.
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II.

Die Öffnung des chinesischen Staats gegenüber einer vorher nicht gekann-
ten bzw. abgelehnten Idee des Marktes oder Formen kapitalistischer
Staatsordnung besteht nun schon eine Weile. Aktuelleren und nachhaltige-
ren Datums ist jedoch die im Jahr 2004 durch eine Verfassungsreform er-
folgte explizite Aufnahme des Rechts auf Eigentum in die chinesische
Verfassung. Von Bedeutung ist dabei auch die Einführung des chinesi-
schen Sachenrechtsgesetzes im Oktober 2007, welches unterverfassungs-
rechtliche Regelungen des Eigentumsrechts aufführt. Flankiert wird die
gegenwärtige Eigentumsordnung durch Vorschriften zur Enteignung und
einer darauf folgenden Entschädigungsregelung, zuletzt des Jahres 2011.

Die alleinige Existenz derartiger (Verfassungs-)Normen, gepaart mit der
offiziellen Selbstbezeichnung Chinas als Land, das sich der "rule of law" (法
治, fazhi) verpflichtet fühlt, verleitet zunächst zur Annahme, es befinde sich
auf dem Weg zu einem Rechtsstaat. Diese Vermutung hängt auch unmittelbar
zusammen mit dem – für sich genommen richtigen – Befund, die Prominenz
des politischen Themas verdanke sich der Katalysatorfunktion zeitgenössi-
scher politischer Freiheitsforderungen, welche wiederum auf den Anspruch
auf individuelles Eigentum verweisen21. Es wird des Öfteren jedoch das
rechtliche Element mit  der westlichen wirtschaftswissenschaftlichen Er-
kenntnis der Bedingung von Freiheit und Eigentum verknüpft und so einem
zukünftigen rechtsstaatlichen, freiheitlichen und westlich geformten China
gefährlich das Wort geredet22. Fraglich bleibt dabei, ob die Forderung nach
politischer Freiheit in diesem Zusammenspiel wirklich beabsichtigt und in
den rechtspolitischen Entwicklungsprozess indigen integriert ist, oder ob sie
keine eigenständige Bedeutung erlangt und daher übersprungen wird mit der
Folge, dass die öffentlichen und schriftlichen Bekundungen des Eigentums-
rechts in China nicht auf eine dem Individuum zukommende politische Frei-
heitsfunktion zurückzuführen sind.

Es sind diesbezüglich erhebliche Bedenken angebracht, wenn – wie zu zei-
gen sein wird – auch die jüngste Eigentumsreform noch vollkommen der chi-
nesischen Verfassungstradition verhaftet bleibt. Diese Tradition bringt es mit
sich, dass Text und Gedanke der Verfassung auseinander fallen. Es gilt nach

21 Eckl/Ludwig, in: dies., Was ist Eigentum?, Einleitung S. 17.
22 Vgl. auch den Befund von Kischel bezüglich eines weit verbreiteten Missverständnis-

ses, das angesichts wirtschaftlicher Reformen fälschlicherweise zu deren politischen
und rechtlichen Überhöhung verleitet: ders., Rechtsvergleichung, S. 751 f.
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wie vor, dass dort – wie bei sämtlichen Grundrechten – mit der Einführung ei-
nes  Grundrechtes  auf  Eigentum keine  subjektiv-rechtliche  Position  der
Staatsbürger bezeichnet wird, sondern jegliche in der Verfassung aufgeführ-
ten Normen unter dem Primat der sozialistischen und parteilich geprägten
Staatsführung stehen. Das Verfassungsverständnis ist damit zumindest ein
im Vergleich zur deutschen Gegenwart, nicht so sehr zur deutschen Verfas-
sungstradition  und  früherem  Grundrechtsverständnis23,  erheblich  unter-
schiedliches. Womit auch der Vorsicht vor unreflektierten (chinesischen)
Übersetzungen bzw. vor einer unüberlegten Bekräftigung von Rechtskon-
zepten entsprochen wird: wenn der Terminus (法治, fazhi) nach westlichem
Verständnis durchaus mit "rule of law" oder "Herrschaft des Rechts" über-
setzt und damit dem Konzept der uns bekannten "Rechtsstaatlichkeit" zuge-
ordnet werden kann, so mag dies nach chinesischem Verständnis anders ge-
artet sein. In Ermangelung einer vorhandenen und damit zu übersetzenden
Präposition24, vor allem aber jedoch in Anbetracht des traditionellen chinesi-
schen Rechtsverständnisses, wird "fazhi" – und damit die Grundlage des Ver-
ständnisses vom chinesischen Rechtsstaat – nach chinesischer offizieller
Sicht mit "rule by law", mithin der "Herrschaft durch Recht", gleichgesetzt25.

III.

In diesem Zusammenhang bleibt jedoch zu fragen, inwieweit Möglichkei-
ten bestehen, auch innerhalb des chinesischen Verfassungsverständnisses
zu einer Geltung des Eigentums zu kommen, welches sich als Recht oder
zumindest als nachhaltige Position in dem bestehenden, oben beschriebe-
nen Spannungsverhältnis behaupten kann. Welche Elemente sind notwen-
dig, um dem Eigentumsrecht zu einer Position zu verhelfen, die es in der
zukünftigen Entwicklung Chinas als legitim, stark und anerkannt wirken
lässt? Inwieweit sind unterverfassungsrechtliche Normen in der chinesi-

23 Siehe die nachstehenden Ausführungen im 1. Kapitel des 1. Teils, Ziff. I. 2. und II. 3.
24 Die Zeichen und Bedeutungen von 法 (fa, Recht) und 治 (zhi, regieren) müssen zuein-

ander in Beziehung gesetzt werden, ohne dass jedoch eine vermittelnde Präposition
Klarheit verschaffen könnte. Die englischen (of, by) oder deutschen (des, durch) Prä-
positionen tragen jedenfalls schon in ihrer jeweiligen Übersetzung ein eigenes Kon-
zept in sich.

25 Heuser, in: ZaöRV 64 (2004), S. 734; aus historischer Sicht bzw. zur Entwicklung des
Begriffs des Regierens durch fa siehe unten 2. Teil, 1. Kapitel, Ziff. I. 2. b) bb); aus ak-
tueller Sicht siehe hierzu die Ausführungen im 3. Teil, 2. Kapitel, Ziff. II. 2. b) bb).
Eingehend zur rule of law nach chinesischem Verständnis auch Blasek, Rule of Law in
China.
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schen Rechtswirklichkeit geeignet, zu einer gewissen Stabilität des Eigen-
tumsrechts zu führen?

Hier kann auch die deutsche Verfassungsentwicklung des Eigentums-
rechts eventuell Anhaltspunkte bieten, um einer Befürchtung Depenheuers
entgegen zu wirken, wonach ein Staat, der die Eigentumsrechte seiner
Bürger nicht achtete, prinzipiell keine Zukunft hätte26. Zu denken ist dabei
an die Einrichtung des Artikels 15 GG, der das Grundgesetz für denkbare
Wirtschaftsordnungen offen hält und – zumindest in seiner theoretischen
Eigenschaft – als Ventilfunktion herhält. Könnte ein solches Institut, wenn
es schon in den Verdacht eines "vergessenen Kindes unserer Rechtsord-
nung"27 gerät, in der chinesischen Verfassung Fuß fassen, um den Span-
nungspunkten im chinesischen Gegensatz von Anspruch und Wirklichkeit
entgegen zu wirken?

Des Weiteren ist die Funktion des Bundesverfassungsgerichts näher zu
beleuchten. Inwieweit hat sich die gegenwärtige Position des Eigentums-
rechts an der Rechtsprechung dieses oder anderer Gerichte orientiert? Wie
trugen die Gerichte zum Wandel des Rechts bei? Kann eine solche Ein-
richtung schließlich auch für die chinesische Staatsordnung Verwendung
finden? Hierbei sollen gegenwärtige innerchinesische Diskussionen um
eine höchstrichterliche Überprüfung bzw. die Einführung einer Verfas-
sungsinstanz ihren Platz finden.

IV.

Der Gang der Untersuchung ist daher wie folgt zu gestalten: zunächst sol-
len die deutsche Entwicklung und der verfassungsrechtliche Status quo
des Eigentums dargestellt werden, und zwar unter besonderer Berücksich-
tigung der rechtsphilosophischen bzw. geistesgeschichtlichen Grundströ-
me (1. Teil). Gleiches gilt für die Betrachtung der chinesischen Seite; auch
hier soll die soziopolitische Subdominante und im speziellen die chinesi-
sche Geisteswelt gebührende Erwähnung finden, da sie in den Augen des
Verfassers für das Verständnis der aktuellen Rechtslage und Entwicklungs-
tendenz unabdingbar ist (2. Teil). Hierauf folgt ein dritter Teil zur Frage-
stellung der Implementierung deutscher Einrichtungen und Erfahrungen
angesichts der soziopolitischen Gegebenheiten Chinas, der durch einige

26 Depenheuer, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, Grundgesetz, Art. 14 Rn. 1.
27 Dies stellt Schell, Art. 15 GG im Verfassungsgefüge, S. 18 in den Raum.
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Aussichten zur Fortentwicklung des Eigentumsrechts und der Einbettung
in die chinesische Rechtsordnung beschlossen wird.

Um der Besonderheit der rechtsvergleichenden Untersuchung gerecht
zu werden, sei bezüglich der Terminologie noch folgendes angemerkt:
wird das Wesen des "Eigentums", bezeichnenderweise auch noch des Ei-
gentums"rechts" in zwei Rechtsordnungen untersucht, wobei der westlich
geformte Begriff zum Ausgangspunkt und wesentlichen Bezugspunkt ge-
nommen wird, so vermag eine den wissenschaftlichen Ansprüchen der
Komparatistik genügende Abhandlung schon zum Scheitern verurteilt
sein. Schließlich ist das chinesische Äquivalent "vom Eigentumsbegriff
der modernen Jurisprudenz aus gesehen völlig unverständlich"28, wie auch
das traditionelle chinesische Recht überhaupt in seinen Wurzeln von unse-
rem grundverschieden ist29. Von Senger kritisiert eine unreflektierte Über-
nahme westlicher Begriffsklärungen auf östliche, chinesische Sachverhalte
zu Recht30. Trotz dieser Vorbehalte, die dem Verfasser dieser Arbeit be-
wusst sind, entscheidet er sich für die weitere Untersuchung für den Be-
griff des "Eigentums" bzw. "Eigentumsrechts". Grundlegend für diese Ent-
scheidung ist zum einen die Tatsache, dass sich das zugängliche Schrift-
tum westlicher und vor allem chinesischer Provenienz ebenfalls des Aus-
druckes bedient. Zum anderen sind als zentraler Punkt der vorliegenden
Abhandlung insbesondere die verfassungsrechtliche und die sich daran an-
schließenden eigentumsrechtlichen Materien in China auszumachen. Die
chinesische Verfassung wie auch ihr unterstehende Normen nennen den
Begriff des Eigentums explizit31. Insoweit kann sich der Verfasser der He-
rausforderung stellen, diesen Begriff als "Vergleichs"-Maßstab für die wei-
tere Analyse heranzuziehen. Wo "Bewusstseinsinhalte" von Bewohnern
einer anderen Kultur und Zeit prägend für den Eigentumsbegriff waren,
was also im Einzelnen unter dem Begriff des Eigentumsrechts zu verste-
hen ist, bedarf dann natürlich der genauen Erörterung32. Hierauf wird im
Folgenden eingegangen.

28 Nach einem Zitat Niida Noborus in: v. Senger, Chinesische Bodeninstitutionen im
Taihō-Verwaltungskodex, S. 298.

29 Boehling, in: Sinologica 2 (1949), S. 56.
30 v. Senger, Chinesische Bodeninstitutionen im Taihō-Verwaltungskodex, S. 293 ff.,

302.
31 Artikel 13 ChinVerf, §§ 64 ff. SachRG, siehe hierzu unten im 2. Teil, Kapitel IV.
32 Vgl. v. Senger, Kaufverträge im traditionellen China, S. 25.
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Die Determinanten des Eigentums in Deutschland

 "Emanzipation des Individuums und Emanzipation des Staates
wurden die Ziele, auf welche von unzähligen Punkten her eine

anschwellende Bewegung hinarbeitete."
 Otto v. Gierke*

  
 "Property and law are born together, and die together."
 Jeremy Bentham**

Das Eigentum in seiner gegenwärtigen Ausprägung war hinsichtlich sei-
nes Wesens bzw. Begriffsinhalts Gegenstand einer langen Entwicklung.
Die in Deutschland vorherrschende, im westlichen bzw. abendländischen
Rechts- und Gesellschaftsgefüge verankerte Begriffsbestimmung erfuhr
Prägungen durch verschiedenste Sozialphilosophien und historische Kon-
texte. Dem Kristallisationspunkt der grundgesetzlichen Ausgestaltung
folgten weitere Einflüsse der Gesetzgebung und Rechtsprechung. Es wird
Gegenstand dieses ersten Teils sein, die Determinanten der Eigentums-
rechtsentwicklung und deren gegenwärtigen Stand herauszuarbeiten.

Ausgangspunkte

Unter diesem Gliederungspunkt soll zunächst auf die Ausgangspunkte des
Eigentumsrechts eingegangen werden. Dabei sind die Beleuchtung der
rechtsphilosophischen Grundwerke, die sich mit dem Eigentum auseinan-
dergesetzt haben, sowie die rechtsgeschichtliche Entwicklung speziell bis
zur Entstehung des Grundgesetzes von Interesse. Die Erarbeitung des Zu-
standes des Eigentums, wie er im Grundgesetz seinen Niederschlag gefun-
den hat, bildet den abschließenden Abschnitt.

Die Darstellung orientiert sich dabei an den verschiedenen Struktur-
merkmalen, die dem modernen Eigentumsbegriffs innewohnen. Das Ei-
gentumsrecht bietet die Facetten der ideengeschichtlichen und rechtshisto-

1. Teil

1. Kapitel

* Otto v. Gierke, Die soziale Aufgabe des Privatrechts, S. 7 (Vortrag vor der Juristi-
schen Gesellschaft zu Wien vom 5. April 1889).

** Bentham, The Theory of Legislation, S. 69.
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rischen Entwicklung, die Charakterisierung als rechtliche, rechtsverbindli-
che Kategorien, die sich wieder in einfachrechtliche und grundrechtsrele-
vante Unterkategorien einteilen ließen, sowie die Einbettung in politische
Landschaften auf verfassungsrechtlicher Meta-Ebene. Dass das Eigentum
als Ergebnis mehr ausmacht als die Summe dieser einzeln angesprochenen
Teile, bedarf angesichts der grundgesetzlichen Ausprägung und verfas-
sungshistorischen Entwicklung Nachkriegsdeutschlands keiner weiteren
Erläuterung.

Konstitutionsbedingungen des Eigentums: Herleitungen in der Rechts-
und Sozialphilosophie

Die Beschreibung des Eigentums als gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Faktors und nicht zuletzt als Recht füllt rechtsphilosophische Biblio-
theken33. In der westlichen Rechtssphäre ist die Eigentumsfrage, also die
Untersuchung von Genesis und Legitimation des Eigentums im Lichte der
(jeweiligen) Sozialordnung, in Meilensteinen der sozialphilosophischen
Kritik untersucht worden. Reflexionen über das Eigentum traten in der So-
zialphilosophie in den Blickpunkt, wenn Wandlungen in politischen oder
sozialen Strukturen zu verzeichnen waren34.

Sämtliche Verästelungen der einschlägigen rechtsphilosophischen und
politischen Werke und deren Theorien zu beschreiben sprengte allerdings
den Rahmen dieser Untersuchung35. Daher beschränkt sich die folgende
Darstellung auf die wesentlichen Grundzüge der Erörterungen des Eigen-
tums, die vor dem Hintergrund dieser Arbeit – vor allem hinsichtlich ihrer
Gegenüberstellung der deutschen und chinesischen Sichtweise – interes-
sieren. Diese Grundzüge stehen dabei im Wirkungszusammenhang des
Einzelnen und seiner Rechte. Wie schälte sich die Idee der Bedeutung und

I.

33 Vgl. auch Kersting, in: Depenheuer (Hrsg.), Eigentum, S. 43: "Die ersten beiden
Absätze des Artikels 14 des Grundgesetzes werfen eine Fülle rechtsphilosophi-
scher Fragen auf."

34 Vgl. Margedant/Zimmer, Eigentum und Freiheit, S. 15.
35 Zur Beschäftigung mit Eigentumstheorien der griechischen und römischen Klassik

siehe die Beiträge von Hoffmann, Szaif und Chiusi in: Eckl/Ludwig, in: dies., Was
ist Eigentum?, S. 29 ff., 43 ff. bzw. 59 ff. jeweils m.w.N.; zum hier interessierenden
Umstand der Entwicklung des subjektiven Rechts in römischer Zeit siehe Coing,
in: Coing/Lawson/Grönfors, Das subjektive Recht und der Rechtsschutz der Per-
sönlichkeit, S. 9 ff.
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Bezugnahme auf das Individuum heraus, und unter welchen Gesichts-
punkten profitiert der Einzelne dann unter Zuhilfenahme der Individual-
rechtskonstruktion davon?

Das Grund- bzw. Genesisproblem36, an welchem sich die verschiedenen
Werke und Theorien reiben, ist dabei freilich bekannt und wie folgt zu
umreißen: beschrieben wird jeweils der Zusammenhang zwischen im
Raum stehenden Determinanten wie Sicherheit und Freiheit des Einzel-
nen, die wechselseitigen Beziehungen und Herrschaftsverhältnisse zwi-
schen dem Einzelnen und der Allgemeinheit, namentlich die Beziehung
von Allein- und Allgemeineigentum, sowie der Legitimation des Souve-
räns. Dabei werden Modelle zur Beschreibung des realen und idealen Zu-
standes und zur Lösung der Konflikte dargeboten. Sämtliche Erörterungen
brechen sich dabei exemplarisch an der Eigentumsfrage37. Diese Brechung
ist es denn auch, welche einen Anknüpfungspunkt zum chinesischen Dis-
kurs bietet: in den sozialphilosophischen Reflexionen findet man sich im
gegenwärtigen historischen und gesellschaftlichen Wandel wieder, der eng
mit ökonomischem Aufstieg und konkurrierenden politischen Herrschafts-
ansprüchen verbunden ist38. Die Frage des Privateigentums wird somit zur
Sollbruchstelle – besser: zum Kristallisationspunkt – der Entfaltung der
Gesellschaft und ihrer bürgerlichen Abgrenzung von der staatlich-politi-
schen Sphäre39.

Die erste Betrachtung durch die sozialphilosophische Brille ist daher
nicht allein deshalb spannend, weil sich gesellschaftliche Umbruchphase
und verfassungs- bzw. staatstheoretische Durchdringung gegenseitig be-
dingen. Die politischen und speziell ökonomischen Umwälzungen in Chi-
na wurden bereits eingangs erwähnt. Zum Zeitpunkt der entscheidenden
europäischen Gesellschaftstheorien, also zum Beginn der Neuzeit, fanden

36 Preuß, Eigentum in der Marktwirtschaft, S. 20.
37 Siehe auch Buckle, welcher der Ansicht ist, dass "[...] the theory of property is not,

for natural law, a matter which can be settled independently of other issues of
moral and social philosophy. Rather, property is the first and most essential ele-
ment of justice; justice is the pillar on which society rests; and society, in its turn,
is necessitated by the essential features of human nature", in: ders., Natural Law
and the Theory of Property, S. 2.

38 So schon Stern, Staatsrecht III/1, § 59 I 2 a: "Die eminente politische Bedeutsam-
keit historischer, philosophischer und politischer Grundlagen der Grundrechte ist
für jeden einsichtig, der in der Gegenwart die Forschungen nach diesen Rechten
hört, wo immer sie nicht oder unzureichend verwirklicht sind."

39 Vgl. Margedant/Zimmer, Eigentum und Freiheit, S. 11.
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ebenfalls gewaltige Umbrüche von Gesellschaft und Staat in wirtschaftli-
cher und sozialer Hinsicht statt. So wurden und werden in beiden – weit
gefassten – Gesellschaftssphären Wandlungsprozesse sichtbar, welche
durch wechselseitige Beeinflussung einer Erstarkung des Bürgertums und
des Verständnisses des Politischen40 in Augenschein treten. Dies trifft, wie
in dieser Arbeit kritisch beleuchtet, auf China zwar nur in sehr beschränk-
tem Maße zu. Ebenso bleibt die in Europa anzutreffende Emanzipation
und Betonung des Individuums innerhalb dieser Umbruchsphase41 auf
China gewendet höchst spekulativ. Ein gewisser Prozess der Wandlung ist
jedoch nicht wegzudiskutieren; auch in China sind Anzeichen eines "öko-
nomischen Rationalismus" sichtbar, welcher einen gewissen Zerfall oder
zumindest eine Verstörung der gewachsenen gesellschaftlichen Werteord-
nung dem Aufstreben einer neuen Klasse von Finanziers und Ökonomen
gegenüberstellt42.

Der europäische Bogen der Sozialreflexionen reichte von sozialutopi-
schen Erörterungen bis zur Erarbeitung der Vertragstheorien. Die im Fol-
genden behandelten Vertreter klassischer politischer Philosophien können
zwar hinsichtlich ihrer Auswahl weder zu der Darstellung eines in sich ge-
schlossenen, noch allumfassenden Systems der rechtsphilosophischen Be-
schreibung des Eigentumsrechts gereichen. Es bedürfte Weiterer, um die
Verortung des Eigentums in der Bildung der modernen Gesellschaftsord-
nung hinreichend zu beschreiben43.

So beginnt die Geschichte der Eigentumsentwicklung bereits in der
griechischen und römischen Antike, da schon hier die theoretische Be-
handlung tatsächlicher wirtschaftlicher Entwicklungen versucht wurde
und unsere Moderne auf diese theoretischen und ideengeschichtlichen Er-
arbeitungen zurückzuführen ist. Cicero arbeitet in der Begriffslandschaft
des römischen Rechts mit der Okkupationslehre44, die uns bei Thomas von

40 Margedant/Zimmer, Eigentum und Freiheit, S. 11.
41 Auf die Margedant/Zimmer, op. cit., a.a.O., folgerichtig verweisen.
42 In Anlehnung an Margedant/Zimmer, Eigentum und Freiheit, S. 13, die auf den

Zerfall der spätscholastischen Gesellschaftsordnung rekurrieren.
43 Zu allem bzw. zu einem Überblick vgl. auch Eckl/Ludwig, in: dies., Was ist Eigen-

tum?, Einleitung S. 15, sowie Offermann-Clas, Eigentum in den europäischen Ge-
meinschaften, S. 15 ff.

44 Cicero, De officiis, 1. Buch, Abschnitt 21, S. 21 ff.
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